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Ausgangslage

Ziele

� Information Lohnmeldepflicht an und für sich

� Information zur Umsetzung

� Zur Mitwirkung motivieren und Fokus auf 
zukunftsgerichtete Lösungen wie ELM
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Ausgangslage

Was wir bereits von 7 Kantonen kennen,

gilt nun auch für den Kanton Luzern
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Ausgangslage

Steuergesetz §150 Abs. 5

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben der 
Dienststelle Steuern des Kantons für jede 
Steuerperiode eine Bescheinigung über ihre 
Leistungen an Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in Form eines Exemplars des 
Lohnausweises oder in einer anderen von der 
Dienststelle Steuern des Kantons 
genehmigten Form einzureichen.
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Ausgangslage

� Arbeitgebende mit Sitz oder Betriebsstätte 
im Kanton Luzern

� Für Löhne ab dem Jahr 2008

� Kopie des Lohnausweises
an die Dienststelle Steuern

� Daten dieser Lohnmeldungen werden den 
veranlagenden Stellen elektronisch zur 
Verfügung gestellt
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Lohnausweise
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Handling Arbeitgebende

� Januar/Februar 2009 Lohnausweise 
an die Dienststelle Steuern einsenden

� Auch als PDF/PFD-A oder tif-Image auf 
CD-ROM/DVD 

�

E-Mail



8Lohnmeldepflicht

Handling Dienststelle Steuern

� Scanning Lohnmeldungen und CD-
ROM/DVD mit PDF/PDF-A und tif

� Profilierung / Ablage DMS

� Zugriff Veranlagungsstellen via
Web-Browser
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Stand der Arbeiten

� Technik

� Information

Aufbau-/Ablauforganisation

Dienststelle Steuern
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Ausblick

� LuTax 2011 / 2012

� Einheitliches Lohnmeldeverfahren
ELM
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Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit


